
Traktanden
1. Baurechtsvertrag mit der Antares Plan AG, Stein am Rhein,  

zu Lasten des Grundstücks Kat. Nr. BA 3240, Alter Landi, Bauma; Genehmigung
2. Helbing Steven, Helbing geb. Felgenträger, Lysann,  

Helbing Lennard und Helbing Saskia, Saland; Einbürgerung
3. Jäger Mareike, Kuhn Arno, Jäger Jerre und Jäger Basil, Bauma; Einbürgerung
4. Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Präsentation der Ergebnisse der Einwohnerbefragung
Die Gemeinde Bauma führte in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule im Mai 2022 zum 
ersten Mal eine Einwohnerbefragung durch. Das Ziel der Befragung bestand in der Erhebung der aktuellen 
Zufriedenheit und Bedürfnisse in Bezug auf gemeindespezifische Themen und dem Vergleich mit den 
 Ergebnissen anderer Gemeinden (Benchmark). Der Gemeinderat wird zusammen mit den Projektverant-
wortlichen der Fachhochschule vorgängig der Gemeindeversammlung von 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr über  
die  wichtigsten Ergebnisse informieren. Die Gemeindeversammlung beginnt anschliessend um 20 Uhr.

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab Montag, 29. August 2022 bis Freitag,  
9. September 2022, im Gemeindehaus (Dorfstrasse 41, Bauma; 2. OG (Präsidiales + Sicherheit))  
während den Öffnungszeiten (Montag 8.30 – 11.30 und 14.00 – 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag  
8.30 – 11.30 und 14.00 – 16.30 Uhr, Freitag 7.00 – 14.00 Uhr) zur Einsicht auf. Die Unterlagen sind 
ab dem 29. August 2022 auch auf der Website bauma.ch aufgeschaltet.

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Über die politischen Rechte verfügt 
und damit stimmberechtigt ist, wer Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger ist, das 18. Altersjahrs zurück-
gelegt hat, in der Gemeinde Bauma politischen Wohnsitz hat und von der Ausübung der politischen Rechte auf 
Bundesebene nicht ausgeschlossen ist.

Telefon 052 397 70 65 | E-Mail info@bauma.ch | Website bauma.ch

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie auf 20 Uhr zur Gemeindeversammlung ein und freuen uns, wenn Sie auch auf diese Weise unse-
re Gemeinde mitgestalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir ein Geschäft der Gemeindeversammlung zusammen. Die vollständigen Unterla-
gen liegen ab dem 29. August 2022 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. Weitere Informationen finden Sie auch 
auf unserer Webseite.

Bauma, 25. August 2022

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler Roberto Fröhlich
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 12. September 2022
in der ref. Kirche, Bauma
Beleuchtender Bericht gemäss § 19 Gemeindegesetz
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• die Aufwertung des Zentrums der Gemeinde
• die Wahrung des Ortsbildes der Gemeinde 

In mehreren Verhandlungsrunden wurde darauf eine 
Einigung mit folgenden wesentlichen Eckwerten erzielt:
• Abgabe der Parzelle an Migros im Baurecht
• Dauer des Baurechtes 60 Jahre
• Baurechtszins (mit Anpassungsmechanismus)
 CHF 105'000.00 bis CHF 110'000.00 pro Jahr
• Baurechtszins geschuldet ab Eröffnung Supermarkt
• Kosten Altlastensanierung (ca. CHF 200'000.00 
 geschätzt) zu Lasten Migros
• Kosten Abbruch zu Lasten Migros
• Keine Heimfallsentschädigung durch die Gemeinde an 
 Migros bei Ablauf des Baurechtes
• Verlegung der Wertstoffsammelstelle, 
 evtl. aber gemeinsame Zu- / Wegfahrt
• Abparzellierung des vom DVZO genutzten 
 Industriegeleises, Übertragung an SBB/DVZO
• Vereinigung eines Streifens von 127 m2 der angrenzen-

den Gemeindeparzelle mit der Parzelle BA3240 (dadurch 
 Kürzung der von der Schule genutzten Tartanbahn)

Am 15. Oktober 2019 wurde im Gasthaus zur Tanne eine ge-
meinsame öffentliche Informationsveranstaltung durch die 
Migros und den Gemeinderat durchgeführt.

Es war vorgesehen, der Baurechtsvertrag der Gemeindever-
sammlung voraussichtlich im Frühjahr 2020 zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Intervention der Denkmalpflege
Mit Schreiben vom 6. November 2019 machte das Amt für 
Raumentwicklung (ARE), Abt. Archäologie und Denkmalpfle-
ge, die Gemeinde Bauma darauf aufmerksam, dass das Ge-
bäude der alten Landi im Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Gebäude mit Erhaltungs-
ziel A verzeichnet ist. Dies mit der Absicht, das Gebäude in 
der Substanz zu erhalten. Das ARE selbst sah vor, das Ge-
bäude der alten Landi in das behördenverbindliche Inventar 
der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung 
aufzunehmen, was formell allerdings noch nicht erfolgt war.

An seiner Sitzung vom 9. September 2020 hat der Gemein-
derat aufgrund eingeholter gutachtlicher Stellungnahmen 
die öffentlichen Interessen am Rückbau des alten Landi (und 
der Neuüberbauung des Areals) gegenüber den denkmal-
pflegerischen Interessen am Erhalt des Gebäudes sorgfältig 
und umfänglich abgewogen. Aufgrund seiner zentralen Lage 
ist das das Areal «alter Landi» für die Gemeindeentwicklung 
von grosser Bedeutung. Damit die Gemeinde ihre Stellung 
als Subzentrum wahrnehmen kann, ist eine zeitgemässe 
Arealentwicklung wichtig. Gestützt auf die erarbeiteten 
Grundlagen überwogen aus Sicht des Gemeinderates die öf-
fentlichen Interessen an der Arealentwicklung die denkmal-
pflegerischen Interessen am integralen Erhalt der Bausub-
stanz «Alter Landi» deutlich.

Anlässlich einer Besprechung vom 22. September 2020 bei 
der Kantonalen Denkmalpflege konnte eine Delegation des 
Gemeinderates die getätigten Abklärungen und Planungen 
ausführlich präsentieren. In der folgenden Diskussion teilte 
der Vertreter der Denkmalpflege mit, dass seitens des Kan-
tons keine Unterschutzstellung des Alten Landi erfolgen wer-
de. Dazu sei der Prozess gemeindeintern schon zu weit fort-
geschritten. Dies beinhaltete keine Aussage über die 
Schutzwürdigkeit des Gebäudes.

Unter Würdigung der Ergebnisse der Besprechung vom 
22. September 2020 hat der Gemeinderat nach einer er-
neuten Interessenabwägung am 21. Oktober 2020 be-

Traktandum 1
Baurechtsvertrag mit der Antares 
Plan AG, Stein am Rhein, zu Lasten 
des Grundstücks Kat. Nr. BA 3240, 
Alter Landi, Bauma; Genehmigung

Vorgeschichte
Das im Eigentum der Gemeinde stehende Grundstück des 
«Alten Landi» (BA3240) befindet sich am nordöstlichen Rand 
des Dorfkerns, vis à vis der katholischen Kirche und neben 
dem Oberstufenschulhaus bzw. angrenzend an das Bahnhof-
areal mit der Abzweigung nach Sternenberg. Westlich der 
Parzelle führt die Heinrich Gujer-Strasse vorbei und parallel 
dazu im Grundstück verläuft der eingedolte Gublenbach.

Die Liegenschaftenstrategie, welche der Gemeinderat er-
stellt hat, ergab keine langfristige Verwendung für das Areal 
des alten Landi für Gemeindezwecke. Das mit der Liegen-
schaftenstrategie erstelle Erhaltskonzept wies für die not-
wendige Instandsetzung der Anbauten des alten Landi kurz-
fristig (d.h. ab 2019) einen Finanzbedarf von CHF 970'000.00 
aus. Für die Innen- und Aussensanierung des alten Landi war 
ca. im Jahr 2022 mit Kosten von CHF 1'200'000.00 zu rech-
nen. Diesen Investitionen stand keine adäquate kommunale 
Nutzung gegenüber. Auch erschien es nicht als möglich, die 
damaligen Bruttomietzinserträge von rund CHF 60'000 pro 
Jahr nachhaltig zu steigern.

Als Objektstrategie wurde sowohl für den alten Landi wie 
auch für die Anbauten «zuwarten» definiert. Die strategische 
Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung wurde explizit fest-
gehalten und festgestellt, dass die zentrale Lage vielseitige 
Nutzungen, auch Doppelnutzungen der Gemeinde mit Priva-
ten zur Aufwertung von Bauma ermöglicht. Bei den Anbau-
ten wurde als zusätzliche Option eine mögliche Erweiterung 
des Werkhofes gesehen. Mittlerweile konnte die Gemeinde 
das Grundstück BA7255 (Langmatt) als zukünftigen Stand-
ort für ein multifunktionales Werkgebäude erwerben. 

Der Gemeinderat hat sich schon vor dem Erwerb der Parzel-
le Langmatt intensiv mit der zukünftigen Nutzung des Areals 
des alten Landi auseinandergesetzt. Es wurden verschiedene 
Überlegungen angestellt. Eine reine Wohnnutzung erschien 
dem Gemeinderat zu wenig attraktiv und der zentralen Be-
deutung des Standortes nicht gerecht zu werden. Kontakte 
mit der Migros zeigten rasch, dass diese an einem neuen 
Standort in Bauma sehr interessiert ist, da die Grösse und 
Gliederung der Verkaufsfläche am bisherigen, ebenfalls zen-
tralen Standort bei weitem nicht mehr genügen.

Am 29. Juli / 13. August 2019 haben die Gemeinde und die 
Genossenschaft Migros Ostschweiz eine Absichtserklärung 
unterzeichnet, welche die Entwicklung eines Neubaus auf 
der Parzelle mit einem Migros-Supermarkt und weiteren 
Nutzungen (mit optionalen Nutzungen durch die Gemeinde) 
zum Gegenstand hatte. 

Die Parteien beabsichtigten:
• die Entwicklung eines Neubaus auf der Parzelle mit 
 einem Migros-Supermarkt und weiteren Nutzungen 
 (mit optionalen Nutzungen durch die Gemeinde)
• die dingliche Übertragung der Parzelle auf Migros 
 oder einen Investor
• die private Erstellung des Neubaus durch Migros 
 oder einen Investor
• die langfristige Sicherung des Bestandes eines 
 Migros-Supermarktes in der Gemeinde
• die Stärkung der Zentrumsfunktion der Gemeinde 
 im oberen Tösstal
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eigenen Fähigkeiten der Bewohner im Zentrum. Begleitung 
und Entlastung erfolgt individuell nach Bedarf, die Kosten 
lassen sich dadurch weitgehend variabilisieren. Pflegerische 
oder betreuerische Leistungen werden nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bewohner durch externe Organisatio-
nen erbracht. Im Idealfall übernimmt ein in der Überbauung 
wohnendes Gastgeberehepaar auf Wunsch die Organisation 
und Koordination. Um das Vorhaben rentabel umsetzen zu 
können, sind rund 25 Wohnungen, zuzüglich von ca. drei 
Gästewohnungen und einer Wohnung für das Gastgeberehe-
paar zu erstellen. Dies ist im Rahmen des bisher vorgesehe-
nen Bauvolumens möglich. Für die Antares Plan AG ist die 
Finanzierung über eine Publikumsaktiengesellschaft, an wel-
cher sich auch die Mieterinnen und Mieter beteiligen könnten, 
denkbar.

Zwei Visualisierungen zeigen, wie das neu erstellte Gebäude 
aussehen könnte (Abbildungen 1 und 2). Dies wird aber de-
finitiv erst durch den Gestaltungsplan, der durch eine späte-
re Gemeindeversammlung zu genehmigen ist, und im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens festgelegt.

schlossen, das Verfahren zum Abbruch des Alten Landi ein-
zuleiten.

Am 7. April 2021 hat der Gemeinderat formell entschieden, 
dass der «alte Landi» nicht unter Schutz gestellt wird und 
dem Rückbau des Haupt- und diverser Nebengebäude zu-
gestimmt. Die Abbruchbewilligung ist rechtskräftig. Es ist 
vorgesehen, noch im 2022 mit den Abbrucharbeiten zu be-
ginnen.

Wiederaufnahme der Arbeiten
Auf Initiative der Migros Ostschweiz fand am 30. März 2022 
eine Besprechung zwischen Vertretern der Gemeinde und 
der Migros Ostschweiz, einem interessierten Planer/Investor 
(Antares Plan AG) und einem möglichen Ankermieter (Pesta-
lozzi Group) für den grösseren Teil der Räumlichkeiten über 
dem Erdgeschoss mit dem Migros-Supermarkt statt.

Bisher war gemäss Migros Ostschweiz kein Investor an der 
Realisierung des Projektes interessiert, da die Rentabilität 
mit den von der Gemeinde mit der Migros definierten Rah-
menbedingungen (Baurechtszins von > CHF 100'000.00, 
keine Heimfallsentschädigung) und der von der Migros ei-
nem Investor angebotenen Maximalmiete sowie den erziel-
baren Mietzinsen in den geplanten Wohnungen nicht gege-
ben war. Mit der Pestalozzi Group als zusätzlichem 
Ankermieter lässt sich die Rentabilität nachhaltig verbessern. 
Die Pestalozzi Group betreibt in Steckborn eine Residenz für 
Menschen ab 50. Die von der Pestalozzi Group erstellten 
Wohnungen bieten eine autonome Lebensqualität und unter-
stützen den Erhalt der Selbstständigkeit. Dabei stehen die 

Abb. 1: Visualisierung von der Heinrich Gujer-Strasse aus.
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Am 6. April 2022 hat der Gemeinderat von der Wiederauf-
nahme der Arbeiten zur Entwicklung des Areals Kenntnis ge-
nommen und einer Weiterführung des Vorhabens mit den 
veränderten respektive konkretisierten Rahmenbedingun-
gen zugestimmt.

Baurechtsvertrag
Ausgehend vom mit der Migros Ostschweiz Ende 2019 be-
sprochenen, aber wegen der Intervention der Denkmalpfle-
ge nicht fertig verhandelten Entwurf des Baurechtsvertrages 
wurde dieser mit dem Investor finalisiert und zur Entschei-
dungsreife gebracht. 

Folgendes sind die wesentlichen Eckwerte des Vertragsent-
wurfs: 
• Abgabe der Parzelle an die Antares Plan AG im Baurecht, 

das Baurecht ist übertragbar
• Verpflichtung zur Erstellung eines Migros-Supermarktes 

(mindestens 900 m2)
• Verpflichtung, mindestens zwei weitere Gewerbeflächen 

(ca. 280 m2) zu erstellen
• Verpflichtung einen Restaurationsbetrieb mit Café zu 

erstellen, mit Öffnungszeit mindestens an fünf Tagen pro 
Woche bis 22 Uhr

• Verpflichtung in den Obergeschossen für das Alter geeig-
nete Wohnungen sowie zwei bis drei Gewerbeflächen oder 
Büroflächen zu erstellen

• Vormietrecht der Gemeinde an den Gewerbeflächen in 
den Obergeschossen

• Verpflichtung der Erstellung einer öffentlichen Begeg-

nungs- und Verweilzone für den Wochenmarkt (Pürinnen-
markt), Platzkonzerte etc. sowie für die Aussenbestuhlung 
eines zusätzlichen oder erweiterten Restaurations- bzw. 
Cafébetriebes

• Dauer des Baurechtes 98 Jahre
• Baurechtszins (mit Anpassungsmechanismus zu 90 %) 
 CHF 110'000.00 pro Jahr
• Baurechtszins geschuldet ab Eröffnung Supermarkt
• Kosten Altlastensanierung zu Lasten Gemeinde
• Kosten Abbruch zu Lasten Gemeinde
• Heimfallsentschädigung in der Höhe des Verkehrswertes 

der heimfallenden Bauwerke
• Abparzellierung des vom DVZO genutzten Industriegelei-

ses, Übertragung an SBB / DVZO
• Vereinigung eines Streifens von 127 m2 der angrenzen-

den Gemeindeparzelle mit der Parzelle BA3240 (dadurch 
Kürzung der von der Schule genutzten Tartanbahn)

Antares Plan AG/Dieter Hahn
Die Zusammenarbeit mit der Antares Plan AG (Dieter Hahn) 
wurde von der Migros Ostschweiz (GMOS) empfohlen, wel-
che eine gute Referenz abgegeben hat. Der Projektleiter der 
GMOS kennt Dieter Hahn von einem Fachmarktcenter Pro-
jekt in Stein am Rhein. Die Migros hat Dieter Hahn beim 
Projekt in Stein am Rhein als kompetenten und zuverlässi-
gen Immobilienentwickler wahrgenommen, der das Projekt 
in kurzer Zeit realisiert hat. Die Termine und weitere Abma-
chungen wurden eingehalten.

Gemäss von der Antares Plan AG erhaltenen Informationen 
hat Dieter Hahn von 2003 bis 2021 für die Omegaplan und 
ab 2021 für die Antares Plan AG Immobilienprojekte im Be-
reich Retail, Gewerbe, Food, Wohnen (insbesondere auch im 

Abb. 2: Visualisierung südseitig. 

Der Baurechtsvertrag ist ab Seite 6 
des beleuchtenden Berichtes abgedruckt.



Beleuchtender Bericht
Gemeindeversammlung vom 12. September 2022

Seite 5 | 10

Bereich der gemischten Nutzungen) entwickelt und realisiert. 
Der Wechsel des Entwicklungsgefässes von der Omegaplan 
auf die Antares Plan AG erfolgte nach der Trennung zwischen 
Dieter Hahn und seinem langjährigen Partner, welcher sich 
im Laufe der Zeit auf Bestandes Immobilien konzentriert hat. 
Dieter Hahn folgten zwei langjährige Mitarbeiter und Pro-
jektentwickler zur Antares Plan AG.

Die Entwicklertätigkeit von Dieter Hahn und seiner Mitarbei-
ter umfasste das gesamte Spektrum bis zur Realisation der 
einzelnen Projekte, insbesondere die Akquisition von Grund-
stücken, das Suchen von Endinvestoren, das Suchen von 
potenziellen Mietern, verhandeln der Mietverträge, erstellen 
der Baugesuche und nach Erhalt der Baubewilligung realisie-
ren des Projektes als GU für die Endinvestoren.

Die Entwickler der Antares Plan AG konnten im Laufe ihrer 
Tätigkeit exzellente Beziehungen zu den führenden Retailern 
in der Schweiz und zum Teil auch im benachbarten Ausland 
aufbauen.

Insbesondere mit der Migros Ostschweiz konnten diverse 
Projekte erarbeitet werden. Aufgrund der guten Erfahrungen 
mit Omegaplan und Antares Plan AG wandte sich die Migros 
Ostschweiz im Sinne eines «Trusted Developers» an Dieter 
Hahn mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach einer wirt-
schaftlichen Lösung für das Projekt in Bauma.

Dieter Hahn und seine Mitarbeitenden haben zahlreiche Pro-
jekte, unter anderem in Volketswil, Hinwil und in Kollbrunn 
realisiert. 

Nächste Schritte
Nach der Genehmigung des Baurechtsvertrages kann durch 
die Bauherrschaft das Gestaltungsplanverfahren in Angriff 
genommen werden. Der Gestaltungsplan legt für die Bau-
rechtsparzelle Zahl, Lage, äussere Abmessungen sowie die 
Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten bindend fest. 
Dabei darf von den Bestimmungen über die Regelbauweise 

und von den kantonalen Mindestabständen abgewichen wer-
den (§ 83 PBG). Erst in diesem Verfahren werden die bauli-
chen Möglichkeiten konkretisiert. Der Gestaltungsplan muss 
durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Aus heutiger Sicht ist die Genehmigung des Gestaltungspla-
nes durch die Gemeindeversammlung im 2023 realistisch 
und die Eröffnung des Migros am neuen Standort im Jahr 
2026 zwar ehrgeizig, aber nicht ausgeschlossen.

 
Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission
Der vereinbarte Baurechtszins und damit der Transaktions-
wert übersteigen die Finanzkompetenz des Gemeinderates 
für wiederkehrende Ausgabenbeschlüsse gemäss Art. 28 
Abs. 1 Ziff. 1 der Gemeindeordnung. Der Baurechtsvertrag 
ist daher gemäss Art. 17 Ziff. 4 der Gemeindeordnung der 
Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Gemäss § 59 Abs. 
2 des Gemeindegesetzes und Art. 43 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung prüft die Rechnungsprüfungskommission (RPK) Ge-
schäfte von finanzieller Tragweite, über welche die Stimm-
berechtigten entscheiden. 

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Bau-
rechtsvertrag mit der Antares Plan AG, Stein am Rhein, ge-
prüft. Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung Zu-
stimmung zu den Anträgen des Gemeinderates.

Antrag des Gemeinderats
1. Der Baurechtsvertrag der Gemeinde Bauma mit der Anta-

res Plan AG, Stein am Rhein, zu Lasten des Grundstücks 
Kat. Nr. BA3240, Alter Landi, wird genehmigt.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, untergeordnete Ände-
rungen des Vertrages, welche durch das Notariat verlangt 
werden, vorzunehmen. 

1:842

Gemeinde Bauma, Dorfstrasse 41, 8494 Bauma

052 397 70 20, www.bauma.ch

 10 m

23.08.2022 / Fröhlich Roberto

Dieser Plan hat keine Gültigkeit als Katasterplan der amtlichen Vermessung.

| map.ingesa, Ingesa AG | Gemeinde Bauma: Amtliche Vermessung, 22.08.2022 |

Abb. 3: Katasterplan Grundstück Kat. Nr. BA 3240
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